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etwas Erspriehliches zu schaffen im Stande waren, das eint
ernfthafte Probe aushalien und nicht beim ersten Ansturm
ber einen oder andern Partel wieder zu Staub verfallen
wurde. Die einzige Hoffnung setze ich vorläufig auf dat
proporionale Wahidersahten, welches, wenn es im ganjei
Kanton nur annähernd richuig durchgeführt wird, allmaii
von selbst eine heilsame Wirkung dadurch ausüben wirb
daß es die gebildetern, zur Leltung sowohl der Gemeinde
wie der Kantondangelegenheiten berufenen Männer belder
Parteien zwingt, einander näher zu treten und gemeinsam
die ihnen durch Verfassung und Gesetz zugewiesenen Auf
gaben zu erfüllen. Diese Rothwendigkeit wird mit der Zeil
anen gesunden Einfluß auf die Denkweise und die Anschau
ungen zunächst der genannten Kreise und damit bald auch
des ganzen Volkes ausllben und hledurch ein viel wirk.

famerer Faltor fur die Paz fikation werden, als bdringendi

r und selbst ein gelinder Druck aus dem Bundes
olump.

jowie zu gemeinnühigen und wohlthätigen Zwecken, und es
lag der Wille des Testators jewrilen klar und unzweideutig
vor. Es ist für ben urtheilenden Richter gewiß eine unlieb
same Aufgabe, da, wo der Wille des Testators nicht in

Zwelsel gezogen werden kann, entgegen dieser Willendäuß rung
ein Teslament aufheben zu müssen. Allein unser luj. Erb
recht macht die Gultigkeit einea Testamentes abhängig von
der punkilichen Beobachtung gewisser Formalitäten. Bei
Errichtung von letzten Willensverorbnungen wird nicht nur
die Schriftlichkeit, sondern auch die gugtehung von gwei
unverwerflichen, männlichen geugen verlangt. Sodann
setzt das Gesetz fur den Fall, daß der Testator das Testament
aicht selbst schreibt, oder derselde nicht im Stande ist, die
Verordnung selbst zu lesen und zu unterschreiben, noch gam
wezielle und beftimmte außere Formoorschriften sest, bie
ftrengstens beobachtet werden mussen, ansonst das Tefament
ungultig ist.

In ben angeführten zwei Källen verhlelt sich nun die
Sache folgendermaßen: Vei dem einen Testamente, errichtet
don einer Frau Sch. in Hochdorf, waren die funktionirenden

— der eine mit der Testatorin und der andere mit dem
edachten Ehemann im Grade von Geschwisterkindern ver

wandt. Wenn nun der g 483 bis B. G.B. festsehig daß
die zugezogenen Teftameniszeugen die Eigenschaften von un

verwerflichen Zeugen besitzen mülssen, so ist im Wellern die
Frage, ob denselben diese Qualifilauon zukommt oder nicht,
vom urthellenden Richter an der Hand der Zivilprojeh
ordnung ju löosen. Nach 8 136 giff. 1 gehoren aberzu
den verwerflichen Zeugen auch Verwandte der Seilenlinme,
und zwar bis und mit dem 1I. Grad, also mit Einschluß
der Geschwisterlinder. Damit war dai Shicksal des Tesia
mentes entschieben.

Der andere Fall betraf die letztwillige Verordnung eines
gewissen K. B. in Eschenbach. Der Testator hatie das
Testament nicht selbst geschrieben, sondern durch einen be
eidigten Schreiber abfassen lassen. In diesem letztern Falle
nun, also wenn dat Testament durch einen beeidigten
Schreiber abgefaßt ist, verlangt unser Gesen in F 4836 für
die Gulugleit des Testamentes alsernatid die weirern Form
lichteiten, daß entweder der Tesiaior nebst seiner Unterschrift
auch noch eigenhändig bezeuge, daß er das Tesiament
gelesen und richtig abgefaßt gesunden habe, oder, wenn er

letzteres nicht zu ihun im Stande ist, dann die ziwelZeugen
unterschrijtlich dezeuugen, daß in ihrer Gegenwart die Ver
ordnung dem Teftator vorgelesen wurde und
daß er dieselbe gutgeheißen habe. Es genügt daher nicht,
daß auf einem durch einen beeldigten Schreiber verfaßten
Testamente nur die einfache Unterschrist des Tistators siehi
und die Zeugen bescheinigen, daß der lehtere ihnen fragi.
Urkunde, als seine letzie Willendverordnung enthaltend, vor
gewiesen habe. Da nun im Testamente des K. B. obiger
Vorschrift nicht nachgelebt war, muße die Verordnung dieses
formellen Mangels wegen ungultig erllärt werden.

Wir publigiren diese zwei Ürthelle einzig aus dem
Grunde, um ähnlichen Fallen für die Zukunft mnögzlichst vor
ubeugen. Beit Errichtung von lehten Willensverordnungen
kann nicht vorsichtig genug vorgegangen werden. Nach dem
Tode des Teflators laßt sich nichts mehr nachholen oder
gutmachen. Der Richter muß dann im Vestreitungsfalle das
Testament auf seine Gesetllchkeit prufen und die ürlunde
nehmen, wie fie eben ist. Hat dicselbe so:melle Fehler oder
Mängel, so ist die Situation fur den Richter eine zwingende;
er muß die Annallirung des Tstamentes aue sprechen, und
er darf sich hlebei nicht durch Erwaqgungen lelen lassen, die
in das Gediet der Moral und der Biliigkeit sallen.

— Betreibungs und Konkursgesetz. Heute

Eonnian) finden an folgenden Otten Reserate sau. Buuis
holg (Res. Ir. Kriminalrichter Wimiler); Ballwil (Nef. gr.
Dr. Jost Gruter); Oildisrteden (Ref. Ht. Redaktor Winiger);
Dagmersellen (Ref. Hr. Jul. Bech.

— Einges.) Mit Befremden und Bedauern hat Ein
sender dieser Zeilen vernonimen, daß dem Aufrufe des kan

lonalen Gesangvereins: Vorstandes für Sammlung alter
LZuzerner Volkslieder und daberiger Melodien nur
von einer einzigen rühmlichen Seite Folge gegeben worden
ist. Wenn wir auch von dieser Rettung aller Vollsewelsen
aus ihrer sichern daldigsten Vergessenheit für eine Neu

belebung des heutigen —338 keinen großen Gewinn
hoffen, so mußte doch eine solche Sammlung spezleli vom
iulturhistorischen Standpunkle aus von hohem Interesse und
von nicht zu unterschatgender Bebeutung sein. Wewih wird
ich untet vlelem weniger Werthvollen bei nur einigetmaßen

emisigem Nachforschen doch noch manche ächteSangesperle
finden lassen, die es verdient, von unsern Vatern auch nog
auf, eine sputere Generation vererbt zu werden, und braucht
et fur einen sau jeskundigen Lehrer oder ODrganifien gewiß
leine große Muhe, derariige ale Weisen aufsugeichnen und
estzuhalten, ehe sie mit ihrem lehten Sanger ju Gcabe ge

werden. Wie der kantonal Sangerdorstand in lehier
Delegirtenpersammlung kundgegeben, wird er solche Zusend
ungen auch sernerhin gerne emgegen nehmen, und if er auch

Die Spanier haben eine hubsche, allerdings im Hlmmel
jpielende Anekdote erfunden, um ju erklaren, warum eine

te Reglerung in Spanlen ein Ding der Unmoglichkeit
p Als San Jago (St. Jakob), der Schutzheillge Spanlens,

darb und direlt in den Himmel kam, erdat er fich vom
Ueben Gott, bei dem er sehr gut angeschrieben war, allerlei
Dutes sur sein geliehtes Spanien aus; einen sonnigen,
nilden Himmel, fruchtbare Felder, tapfere Männer und
schone Frauen. Allez wurde ihm bewilligt. Zuletzt bat er
auch um eine gute Regierung. Nein,“ sprach der liebe Gott,
„das ist zu diel. Wenn Spanien auch noch eine gute
Regierung deldme, so wurden meine Engel dahin auswandern
und ich hatte das Nachsehen.“

Dad paßt so glemlich auch auf das Tessin: ein wunder
ichhner Fleck Erde, besonders im sublichen Thelle reich aub
gestauet von der gutigen Natur, dem aber Eines dersagt
ist — eine gute Regierung, welche das Ländchen nicht ais
ble Domane einer Partei, in deren Nutzen dadselbe verwaltet
werden musse, anfieht und behandelt.

Der Ructritt Soldatus hat wleder dem üblichen Zanl
darber gerufen, welche Partel an diesem Schritt die großere
Schuld trage; jebe wirft der andern vor, daß es ihr mit
der Panffikation des in unfruchtbaren Agllatlonen fich
erschöpfenden Kantons nicht Ernst sel. Die ultramontane
und die konservative Presse — unter der letztern namentlich
auch bat „Genfer Journal“ und die „Lausanner Zig
welche von jeher inm Tessin alles Recht auf Seue der
lonservativen Partei erblicht haben — machen die radikale

„Goda“ für die r des Gesetzes betr. die Regio
nalbahnen und die daburch bewirlie Demisfion Soldaie
verantwortlich; die liberale und radikale Presse dagegen
weist auf die enischiedene Opposition des klerikalen
Eredenie cattolico“ und die flaue, schwankende Haltung der
Refpnschen Organs ‚Liberma“ hin. Der unparteilsche
Beobachter gewinnt bei diesem kontradiltorischen Verfahren
angefähr die Meinung üuber die tessinischen Parteien, wie
deimes spanische Konigin aus dem vor ihr ausgesührten
Neligiondzank.

Das spricht ein Tessiner Korrespondent der N. Zurch.
Big. auch ungescheut aus; su dem Vorwurf, weichen der
Lorriere Soldauns der roihen. umd ber amarzen
Toda macht —daß diese sonst so feindiichen Vrnder dies
aal in trauter Harnionie die Eisenbahnvotlage zum Falle
gebracht hätten — demerkt er lakonisch: „Wenn nur nicht

neunzig Prozent der Tesflner zu den «codes gehörten

d Ruce durste den Nagel auf den Kopf getroffen

Die gemaßigten Elemente sind in beiden tessinischen
Partesen nur sehr sparlich bertreten. Nespini hat dies nach
dem Septemberputsche einem estungereporier un folgenden
Nassischen Worten erllärt: N Ticincao amu i roeno, ann
l noro, ma non ama il grigio — „Der Tessiner hegt

ine Votllebe nur fur roth dder schwarz don grau will er

Achts wissen.“ Man könme diegegen nichts einwenden, wenn
die Rothen und die Schwarzen sich nur nicht gewöhnt
datten, dat Wobl des Kantone mit dem Woßhlergehen ihrer
hartel zu dentifigren, wenn sie den Kamcn nicht fur eine
Zurone ansühendie jeweilen zu Nutß und Frommen einer
Partel audepreijt werden muh Gtundfähe onnen bestehen,
auch wenn sie nicht in höchn inseingerWeiseaufdieSpid
getriebhen werden, die inhanglichkeitan politische Theoreme
dedingt nicht, daß man im Gegner emnen Feind erblicken
muß, der auf jede Weise unter dem Daumen u halten und
an die Wand ju drucken i

Er ehlt im Tessin nicht nur eine dritie Partei, welche,
n die Mite zwischen Feuer und Wasser gestellt, allerdings

Ahen harien Stand hatte, sondern eg sebit offenbar dei
eiden partelen auch an elger crilectichen gahl von ge

wahigten Nannern, die wenigen welche vorh nden sind,
cichien nichtz aus, die deiden . Tode reißen in emfcheden.
den Womenten den Grobtheil der Parteien mit sich sort
und die samose Pansitation“ hat bas Rachsehen.

Das scheint mir der wirkliche Stand der Dinge im
Zesin u sein und den Gleuben. an eine baldige desttrung
habe ich verloren. Der qute Wille, eine Muderung der
Partelgegensade herbehzuführen, ist del zu Wenigen vor
handen als dah sie angesichts der durch einen ehr ie

daldiahrhunderte langen ereinerten nce —XCleftlaffe nden Spaltung umd derreihung des Tessinervoltes

A. Zur Lage im Tessin.

Eidgenosrsenschaft.
— A JuraSimplanedahn. FE. Ruchonntt,

Direltor der waadilandischen Kantonalbant, Conod, Dirello
der Banquo d'egeompto et des dopots in Lausanne, A
Turreitini, Direltor der Union sinancidrs in Genf und
Hentsch &amp; Co. in Genf verlangen als Inhaber von b3,000
Attien der Jura SimplonBahn, daß binnen 46 Tagen eine
außerordentliche Generalversammlung einberufen werde, der
jolgende Anträge unterbreitet werden sollen:

1) Gemaß Art. 647 den Obl.Nechts sind die Mitglieder deb
Berwaltungtrathes der JuraSimplon·Bahn·Gesellschaftvonihren
Funktlonen adberufen.— NEs soll sosort zur Wahl der 86 durch
Nie Altionare zu ernenuenden Miiglieber in geheimer Abstimmung
zeschritten wirden. — 3) Der Prasident der Versammlung ij
otauftragt, den uruenRaihinnerhalbzweiMochen von der Ver
ammlung hinweg zusammenzuberusen und den Bundesrath und die

tantonalen Regierungen einzuladen, ihre Vertreter in niitzücher Zeil
au wahlen. — 4) Dat von der Generalversammlung vom 8. Marj

1800 beschlossene Verwaltungkreglement wird binnen kurzer Frisi
vom Verwaltungtrath im Sinne einer Ausdehnung der Kompetenzen
dieses Rathes und des Verwaltungtausschusses revidirt werden. Dat

revidirte Reglement wird sofort in Kraft treten und der nachsten
Bersammlung der Altiondre zur Annahme unterbreitet werden.

Motivirt werden diese Anträge damit, daß die
Betriebsresuliate mit den von den Verwaltungen der zwe

usionlrten Gesellschaften auszearbtiteten finangiellen Pro—
granunen, welche den Aktionären als Grundlage fur Ein—
richiung und Bettieb der fusionirten Linlen bezeichnet worden
waren, nicht überemstimmen. Es sel nicht nach den

Zrndsaten eines gesunden industriellen Betriebes verfahren
vorden.

(Die 99. Ruchonnet und Konsorten, unter deren Namen
der VPame Dentsch unstreitig der llangoollste ist und die
chönflen Ecinnerungen wachruft, hätten in der außerordent
ichen Generalversammlung der JuraSimplon Bahn dit
Mehrbhelt, da sie über 170,000 Stammaktien verfügen
dährend der VBund und seine Anhänger etwado ode
Stammabtien besttzen. Doch ist es fragiich, ob sie ihren
gwed ganz erreichen. Man vergleiche, was im gestrigen
Tagabl.“ datuber zu lesen ist! Die Red.)

— Schwelzer im Aubland. Der Freitagdzeltung“ ent

gehmen wir: In Sumatra, wo Vekannilich zahlreicht
Schwelzer große Tabakpflanzungen befitzen, herischi gegen
wartlg eine schwere Krisis, die aus dem kolossalen vreis
abschlag des auf Sumatra produjirten Tahals herborgeganger
st. Wahrend im Jahre 1890 das Pfund Tabak auf den
Markt in Amsterdam noch einen Preis von L!/a Gulder
erzieite, lödte man letztes Jahr nur noch ! /ñ Gulden. Welch
eiesige Verluste gemacht worden sind, etsieht man leicht aut

her Thatsache, daß den Produzenten selber das Pfund Tabak
auf den Markt Amsterdam geliefert, auf 0,70 Gulden und
Vyer zu stehen kommt. Da die Aussichten für die nächster
Jahre nicht sehr rosig sind, so werden viele Estates (Plan
tagen) in Folge mangelnden Berriebakapttals genöthigt sein
zu schliefen oder ihre Produktion bedeuiend zu vermindern
Leider werden dadurch viele Europaer stellenloz; man sprich!
pon 200 jungern Leuten, denen die Sielle gekündet worden

el. Jedensalls ist jedem jungen Manne dringend abzurathen
ohne seste Anstellung nach Sumatra zu gehen. Der doruige
Schwehnerverein Helvetla“ hat mit einer sranzosischen Schiffs
Jesellschaft bereits einen Vertrag zur billigen dDeimbeförderung
lellenloser Schweier abgeschlossen; auch wird dieser Virein

m der Schwen eine Warnung ue lassen, um dem
— Zufluß von Arbeitskrüften Emhalt zu ge—

eten.

Zugern. Nechtswesen. (Einges.) Das h. Obergerich!
war in letzter Zeit zwei Mal in der umangenehmen Lage,
Testamente, weiche Über Hinterlassenschaften von mehr
als 100,000 Fr. versügten, wegen formellen Maungeln
nichtig zu etksären. Beide Testamente betrafen Verfügunger
inderloser Ehegatten zu Gunsten des Uberlebenden Theut,


